
 

Sachbearbeiter/in Fachbereichs-
leiter/in 

Amtsleiter/in mitzeichnendes Amt (bei 
über-/ außerplanm. Ausga-
ben: Amt 11) 

 

Stadtrat/Stadträtin Oberbürgermeisterin 

Seite 1/1 

BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 18/0059 

2 - Dezernat II Datum: 09.02.2018 

Bearb.:  Major, Julia Tel.:-910  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Jugendhilfeausschuss 22.02.2018 Entscheidung 
 
 

Jugendlandheim Lemkenhafen 
 
Beschlussvorschlag 
 

Der Jugendhilfeausschuss stimmt zu, dass die für das Jahr 2018 geplanten Mittel i.H.v. 
91.300,00 € vorrangig für die erforderliche Behebung von Mängeln im Bereich Brandschutz 
verwendet werden. 
 
Sachverhalt 
 

Der Verein Harksheider Jugendlandheim e. V. hat im Juni 2017 die Übernahme der Kosten 
für die beabsichtigte Durchführung der folgenden baulichen Maßnahmen: 

1. die Umrüstung des Heimes auf LED-Lampen 
2. der Umbau zweier Zimmer zu einem Behinderten-Bad und einem Behinderten-

Zimmer 
3. Behebung der festgestellten Mängel im Sicherheitsbereich der Elektrik und der 

Brandmeldeanlagen 
bei der Stadt Norderstedt beantragt. 
 
Diesem Antrag in der Jugendhilfeausschuss in der Sitzung am 13.07.2017 (B 17/0313, siehe 
Anlage) zugestimmt. Die erforderlichen Mittel i.H.v. 91.300,- € wurden im Teilplan 36600 in 
den Haushalt 2018 eingeplant und von der Stadtvertretung am 12.12.2017 beschlossen. 
 
Am 08.02.2018 hat sich der Vorsitzende des Vereins, Herr Jürgen Lange, telefonisch bei der 
Verwaltung gemeldet und mitgeteilt, dass im Zuge der beginnenden Baumaßnahmen weitere 
erhebliche Mängel im Bereich Brandschutz festgestellt wurden, die Mitte 2017 noch nicht 
bekannt waren. Zur Wiederherstellung der Betriebssicherheit müssen diese Mängel vorran-
gig beseitigt werden, da ansonsten der Beherbergungsbetrieb im Frühjahr nicht aufgenom-
men werden kann.  
 
Schriftliche Informationen zum Umfang der Mängel und eine Kostenschätzung liegen der 
Verwaltung bisher nicht vor (werden ggf. zur Sitzung nachgereicht). Die Verwaltung schlägt 
vor, dass der Verein die im Haushalt 2018 zur Verfügung gestellten Mittel i.H.v. 91.300,- € – 
unabhängig vom ursprünglichen Verwendungszweck – vorrangig für die erforderliche Besei-
tigung der Brandschutzmängel verwenden darf. 
 
Anlage: 

 
Beschlussvorlage B 17/0313: Jugendlandheim Lemkenhafen - Übernahme der Kosten für 
bauliche Maßnahmen 


	Datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Sachverhalt
	Anlage

